
Nds. Gemeindeordnung alte Fassung Nds. Gemeindeordnung neue Fassung 
 
§ 39 a Antragsrecht, Auskunftsrecht  Jedes Ratsmitglied 
hat das Recht, im Rat und in den Ausschüssen, denen es 
angehört, Anträge zu stellen, ohne der Unterstützung durch 
andere Ratsmitglieder zu bedürfen. Zum Zweck der eigenen 
Unterrichtung kann jede Ratsfrau und jeder Ratsherr von der 
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister Auskünfte in allen 
Angelegenheiten der Gemeinde verlangen; dies gilt nicht für 
Angelegenheiten, die der Geheimhaltung unterliegen (§ 5 
Abs. 3 Satz 1). 
 
 
§ 40 Zuständigkeit des Rates 
 
(3) Der Rat überwacht die Durchführung seiner Beschlüsse 
sowie den sonstigen Ablauf der Verwaltungsangelegenheiten. 
Er kann zu diesem Zweck von dem Verwaltungsausschuss 
und von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister die 
erforderlichen Auskünfte verlangen. Zum Zwecke der Über-
wachung kann jede Ratsfrau und jeder Ratsherr von der 
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister die erforderlichen 
Auskünfte in allen Angelegenheiten der Gemeinde verlangen. 
Auf Verlangen von einem Viertel der Mitglieder des Rates 
oder von einer Fraktion oder Gruppe ist einzelnen Ratsfrauen 
oder Ratsherren Einsicht in die Akten zu gewähren. Diese 
Rechte gelten nicht, für Angelegenheiten, die der Geheimhal-
tung unterliegen (§ 5 Abs. 3 Satz 1). 
 
 
§ 51 Ausschüsse des Rates  (1) Ratsfrauen und 
Ratsherren können zur Vorbereitung der Beschlüsse des 
Rates aus ihrer Mitte Ausschüsse bilden. 
 
(2) Die Ausschüsse werden in der Weise gebildet, dass die 
von den Ratsfrauen und Ratsherren festgelegten Sitze auf die 
Vorschläge der Fraktionen und Gruppen des Rates nach der 
Reihenfolge der Höchstzahlen verteilt werden, die sich durch 
Teilung der Mitgliederzahlen der Fraktionen und Gruppen 
durch 1, 2, 3 usw. ergeben. Über die Zuteilung übrig bleiben-
der Sitze entscheidet bei gleichen Höchstzahlen das Los, das 
die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister zu ziehen hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Fraktionen und Gruppen, auf die bei der Sitzverteilung 
nach Absatz 2 in einem Ausschuss kein Sitz entfallen ist, sind 
berechtigt, ein zusätzliches Mitglied mit beratender Stimme in 
den Ausschuss zu entsenden. Dies gilt nicht, wenn ein Mit-
glied dieser Fraktion oder Gruppe stimmberechtigtes Mitglied 
es Ausschusses ist. Ratsfrauen oder Ratsherren, die keiner 
Fraktion oder Gruppe angehören, können verlangen, in einem 
Ausschuss ihrer Wahl beratendes Mitglied zu werden, sofern 
sie nicht bereits stimmberechtigtes Mitglied eines Ausschus-
ses sind. 
 
(4) Die sich nach den Absätzen 2 und 3 ergebende Sitzvertei-
lung und die Ausschussbesetzung stellen die Ratsfrauen und 
Ratsherren durch Beschluss fest. 
 
 
 
 
 

 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 40 Zuständigkeit des Rates 
 
(3) Der Rat überwacht die Durchführung seiner Beschlüsse 
sowie den sonstigen Ablauf der Verwaltungsangelegenheiten. 
Er kann zu diesem Zweck von dem Verwaltungsausschuss 
und von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister die 
erforderlichen Auskünfte verlangen. Auf Verlangen von einem 
Viertel der Mitglieder des Rates oder von einer Fraktion oder 
Gruppe ist einzelnen Ratsfrauen oder Ratsherren Einsicht in 
die Akten zu gewähren. Diese Rechte gelten nicht, für Ange-
legenheiten, die der Geheimhaltung unterliegen (§ 5 Abs. 3 
Satz 1). 
 
 
 
 
 
§ 51 Ausschüsse des Rates      (1) Der Rat kann aus der 
Mitte der Ratsfrauen und Ratsherren beratende Ausschüsse 
bilden. 
 
(2) Die Ausschüsse werden in der Weise gebildet, dass die 
vom Rat festgelegte Zahl der Sitze auf die Benennungen der 
Fraktionen und Gruppen des Rats entsprechend dem Ver-
hältnis der Mitgliederzahl der einzelnen Fraktionen oder 
Gruppen zur Mitgliederzahl aller Fraktionen und Gruppen 
verteilt werden. Dabei erhält jede Fraktion oder Gruppe zu-
nächst so viele Sitze, wie sich für sie ganze Zahlen ergeben. 
Sind danach noch Sitze zu vergeben, so sind sie in der Rei-
henfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der 
Berechnung nach Satz 1 ergeben, auf die Fraktionen und 
Gruppen zu verteilen. Bei gleichen Zahlenbruchteilen ent-
scheidet das Los, das die Bürgermeisterin oder der Bürger-
meister zu ziehen hat. 
 
(3) Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Absatz 2 eine 
Fraktion oder Gruppe, der mehr als die Hälfte aller Ratsfrau-
en und Ratsherren angehören, nicht mehr als die Hälfte der 
insgesamt zu vergebenden Sitze, so sind die nach Zahlen-
bruchteilen zu vergebenden Sitze abweichend von Absatz 2 
Sätze 3 und 4 zu verteilen. In diesem Fall wird zunächst der 
in Satz 1 genannten Fraktion oder Gruppe ein weiterer Sitz 
zugeteilt; für die danach noch zu vergebenden Sitze ist wie-
der Absatz 2 Sätze 3 und 4 anzuwenden. 
 
(4) Fraktionen und Gruppen, auf die bei der Sitzverteilung 
nach Absatz 2 in einem Ausschuss kein Sitz entfallen ist, sind 
berechtigt, ein zusätzliches Mitglied mit beratender Stimme in 
den Ausschuss zu entsenden. Dies gilt nicht, wenn ein Mit-
glied dieser Fraktion oder Gruppe stimmberechtigtes Mitglied 
des Ausschusses ist. Ratsfrauen oder Ratsherren, die keiner 
Fraktion oder Gruppe angehören, können verlangen, in einem 
Ausschuss ihrer Wahl beratendes Mitglied zu werden, sofern 
sie nicht bereits stimmberechtigtes Mitglied eines Ausschus-
ses sind. 
 
(5) Die sich nach den Absätzen 2, 3 und 4 ergebende Sitzver-
teilung und die Ausschussbesetzung stellt der Rat durch 
Beschluss fest. 
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(5) Hat der Rat in anderen Fällen mehrere unbesoldete Stel-
len gleicher Art zu besetzen oder ihre Besetzung vorzuschla-
gen, so sind die Absätze 2 und 4 entsprechend anzuwenden. 
 
 
 
(6) Die Ratsfrauen und Ratsherren können neben Personen 
aus ihrer Mitte andere Personen, jedoch nicht Gemeindebe-
dienstete, zu Mitgliedern der Ausschüsse nach Absatz 1 
berufen; die Absätze 2, 4 und 9 sind entsprechend anzuwen-
den. Mindestens zwei Drittel der Ausschussmitglieder sollen 
Ratsfrauen oder Ratsherren sein. Die nicht dem Rat angehö-
renden Ausschussmitglieder haben kein Stimmrecht. Im 
übrigen findet auf sie § 39 Anwendung, jedoch mit der Maß-
gabe, dass eine Aufwandsentschädigung nur als Sitzungs-
geld gezahlt werden kann. 
 
 
(7) Die Ausschussvorsitze werden den Fraktionen und Grup-
pen in der Reihenfolge der Höchstzahlen zugeteilt, die sich 
durch Teilung der Mitgliederzahlen der Fraktionen und Grup-
pen durch 1, 2, 3 usw. ergeben. Bei gleichen Höchstzahlen 
entscheidet das Los, das die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister zu ziehen hat. Die Fraktionen und Gruppen be-
nennen die Ausschüsse, deren Vorsitz sie beanspruchen, in 
der Reihenfolge der Höchstzahlen und bestimmen die Vorsit-
zenden aus der Mitte der den Ausschüssen angehörenden 
Ratsmitglieder. 
 
(8) Ausschüsse können von den Ratsfrauen und Ratsherren 
jederzeit aufgelöst und neu gebildet werden. Ein Ausschuss 
muss neu gebildet werden, wenn sich das Verhältnis der 
Stärke der Fraktionen und Gruppen des Rates verändert hat, 
seine Zusammensetzung ihm nicht entspricht und ein Antrag 
auf Neubildung gestellt wird. Fraktionen oder Gruppen kön-
nen Ausschussmitglieder, die sie vorgeschlagen haben, aus 
einem Ausschuss abberufen und durch andere ersetzen; 
Absatz 4 gilt entsprechend. Die Sätze 2 und 3 gelten für die 
Besetzung der in Absatz 5 genannten Stellen entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) Die Ratsfrauen und Ratsherren können einstimmig ein 
von den Regelungen der Absätze 2, 3, 5 und 7 abweichendes 
Verfahren beschließen. 
 
 
§ 55 c Aufgaben des Stadtbezirksrates 
 
(3) Der Stadtbezirksrat ist zu allen wichtigen Fragen des 
eigenen und des übertragenen Wirkungskreises, die den 
Stadtbezirk berühren, rechtzeitig zu hören. Das Anhörungs-
recht besteht vor der Beschlussfassung des Rates oder des 
Verwaltungsausschusses insbesondere in folgenden Angele-
genheiten: 
 
1. Planung und Durchführung von Investitionsvorhaben im 
Stadtbezirk, 
2. Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des 
Flächennutzungsplans sowie von Satzungen nach dem Bau-
gesetzbuch, soweit sie sich auf den Bezirk erstrecken, 
3. Errichtung, Übernahme, wesentliche Änderungen und 
Aufhebung von öffentlichen Einrichtungen im Stadtbezirk, 
4. Ausbau und Umbau sowie Benennung und Umbenennung 
von Straßen, Wegen und Plätzen, 
5. Veräußerung, Vermietung und Verpachtung von Grund-
vermögen der Gemeinde, soweit es im Stadtbezirk belegen 
ist, 
6. Änderung der Grenzen des Stadtbezirkes, 
7. Aufstellung der Vorschlagsliste für Schöffen, Wahl der für 
den Stadtbezirk zuständigen Schiedsperson. 

 
(6) Hat der Rat in anderen Fällen mehrere unbesoldete Stel-
len gleicher Art zu besetzen oder ihre Besetzung vorzuschla-
gen, so sind die Absätze 2, 3 und 5 entsprechend anwend-
bar. 
 
 
(7) Der Rat kann beschließen, dass neben Ratsfrauen und 
Ratsherren andere Personen, zum Beispiel Mitglieder von 
kommunalen Beiräten, jedoch nicht Gemeindebedienstete, 
Mitglieder der Ausschüsse nach Absatz 1 werden; die Absät-
ze 2, 3, 5 und 10 sind entsprechend anzuwenden. Mindes-
tens zwei Drittel der Ausschussmitglieder sollen Ratsfrauen 
oder Ratsherren sein. Die nicht dem Rat angehörenden 
Ausschussmitglieder haben kein Stimmrecht. Im Übrigen 
findet auf sie § 39 Anwendung, jedoch mit der Maßgabe, 
dass eine Aufwandsentschädigung nur als Sitzungsgeld 
gezahlt werden kann. 
 
(8) Die Ausschussvorsitze werden den Fraktionen und Grup-
pen in der Reihenfolge der Höchstzahlen zugeteilt, die sich 
durch Teilung der Mitgliederzahlen der Fraktionen und Grup-
pen durch 1, 2, 3 usw. ergeben. Bei gleichen Höchstzahlen 
entscheidet das Los, das die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister zu ziehen hat. Die Fraktionen und Gruppen be-
nennen die Ausschüsse, deren Vorsitz sie beanspruchen, in 
der Reihenfolge der Höchstzahlen und bestimmen die Vorsit-
zenden aus der Mitte der den Ausschüssen angehörenden 
Ratsmitglieder. 
 
(9) Ausschüsse können vom Rat jederzeit aufgelöst und neu 
gebildet werden. Ein Ausschuss muss neu besetzt werden, 
wenn seine Zusammensetzung nicht mehr dem Verhältnis 
der Stärke der Fraktionen und Gruppen des Rates entspricht 
und ein Antrag auf Neubesetzung gestellt wird. Fraktionen 
und Gruppen können Ausschussmitglieder, die sie benannt 
haben, 
1. aus einem Ausschuss abberufen und durch andere Rats-

frauen oder Ratsherren ersetzen, 

2. durch andere Ratsfrauen oder Ratsherren ersetzen, wenn 
die Mitgliedschaft des Ausschussmitgliedes im Rat endet 
oder wenn es auf die Mitgliedschaft im Ausschuss ver-
zichtet; 

 
Absatz 5 gilt entsprechend. Die Sätze 2 und 3 gelten für die 
Besetzung der in Absatz 6 genannten Stellen entsprechend. 
 
(10) Der Rat kann einstimmig ein von den Regelungen der 
Absätze 2, 3, 4, 6 und 8 abweichendes Verfahren beschlie-
ßen. 
 
 
§ 55 c Aufgaben des Stadtbezirksrates 
 
(3) Der Stadtbezirksrat ist zu allen wichtigen Fragen des 
eigenen und des übertragenen Wirkungskreises, die den 
Stadtbezirk in besonderer Weise berühren, rechtzeitig zu 
hören. Das Anhörungsrecht besteht vor der Beschlussfas-
sung des Rates oder des Verwaltungsausschusses insbe-
sondere in folgenden Angelegenheiten: 
 
1. Planung und Durchführung von Investitionsvorhaben im 
Stadtbezirk, 
2. Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des 
Flächennutzungsplans sowie von Satzungen nach dem Bau-
gesetzbuch, soweit sie sich auf den Bezirk erstrecken, 
3. Errichtung, Übernahme, wesentliche Änderungen und 
Aufhebung von öffentlichen Einrichtungen im Stadtbezirk, 
4. Ausbau und Umbau sowie Benennung und Umbenennung 
von Straßen, Wegen und Plätzen, 
5. Veräußerung, Vermietung und Verpachtung von Grund-
vermögen der Gemeinde, soweit es im Stadtbezirk belegen 
ist, 
6. Änderung der Grenzen des Stadtbezirkes, 
7. Aufstellung der Vorschlagsliste für Schöffen, Wahl der für 
den Stadtbezirk zuständigen Schiedsperson. 
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Auf Verlangen des Stadtbezirksrates hat die Bürgermeisterin 
oder der Bürgermeister für den Stadtbezirk eine Einwohner-
versammlung durchzuführen. 
 
 
§ 56 Zusammensetzung  (1) Der Verwaltungsausschuss 
besteht aus 
1. der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister, 
2. den Beigeordneten, 
3. den Mitgliedern nach § 51 Abs. 3 Satz 1. 
 
Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass auch andere Beam-
tinnen und Beamte auf Zeit dem Verwaltungsausschuss mit 
beratender Stimme angehören. Den Vorsitz führt die Bürger-
meisterin oder der Bürgermeister. 
 
(2) Die Zahl der Beigeordneten beträgt in Gemeinden, die 
neben der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister 
 
nicht mehr als 12 Ratsmitglieder haben,   2, 
14 bis 24 Ratsmitglieder haben,    4, 
26 bis 36 Ratsmitglieder haben,    6, 
38 bis 44 Ratsmitglieder haben,    8, 
mehr als 44 Ratsmitglieder haben,                 10. 
 
In Gemeinden, die neben der Bürgermeisterin oder dem 
Bürgermeister 16 bis 44 Ratsmitglieder haben, kann der Rat 
für die Dauer der Wahlperiode beschließen, dass sich die 
Zahl der Beigeordneten um zwei erhöht. 
 
(3) In der ersten Sitzung des Rates bestimmen die Ratsfrau-
en und Ratsherren aus ihrer Mitte die Beigeordneten; § 51 
Abs. 2, 3 Sätze 1und 2, Abs. 4 und 9 ist anzuwenden. Für 
jede Ratsfrau und jeden Ratsherrn, die oder der dem Verwal-
tungsausschuss angehört, ist eine Vertreterin oder ein Vertre-
ter zu bestimmen. Vertreterinnen und Vertreter, die derglei-
chen Fraktion oder Gruppe angehören, vertreten sich unter-
einander. Ist eine Fraktion oder Gruppe nur durch ein Mitglied 
im Verwaltungsausschuss vertreten, so kann von ihr eine 
zweite Vertreterin oder ein zweiter Vertreter bestimmt wer-
den. Die §§ 39 a und 51 Abs. 8 Sätze 2 und 3 gelten entspre-
chend. 
 
(4) Nach Ablauf der Wahlperiode führt der Verwaltungsaus-
schuss seine Tätigkeit bis zur ersten Sitzung des neu gebilde-
ten Verwaltungsausschusses fort. Das gleiche gilt bei Auflö-
sung des Rates. 
 
 

 
Auf Verlangen des Stadtbezirksrates hat die Bürgermeisterin 
oder der Bürgermeister für den Stadtbezirk eine Einwohner-
versammlung durchzuführen. 
 
 
§ 56 Zusammensetzung  (1) Der Verwaltungsausschuss 
besteht aus 
1. der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister, 
2. den Beigeordneten, 
3. den Mitgliedern nach § 51 Abs. 4 Satz 1. 
 
Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass auch andere Beam-
tinnen und Beamte auf Zeit dem Verwaltungsausschuss mit 
beratender Stimme angehören. Den Vorsitz führt die Bürger-
meisterin oder der Bürgermeister. 
 
(2) Die Zahl der Beigeordneten beträgt in Gemeinden, die 
neben der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister 
 
nicht mehr als 12 Ratsmitglieder haben,   2, 
14 bis 24 Ratsmitglieder haben,    4, 
26 bis 36 Ratsmitglieder haben,    6, 
38 bis 44 Ratsmitglieder haben,    8, 
mehr als 44 Ratsmitglieder haben,                 10. 
 
In Gemeinden, die neben der Bürgermeisterin oder dem 
Bürgermeister 16 bis 44 Ratsmitglieder haben, kann der Rat 
für die Dauer der Wahlperiode beschließen, dass sich die 
Zahl der Beigeordneten um zwei erhöht. 
 
(3) In seiner ersten Sitzung bestimmt der Rat die Beigeordne-
ten aus der Mitte der Ratsfrauen und Ratsherren; § 51 Abs. 2, 
3, 4 Sätze 1 und 2, Abs. 5 und 10 ist anzuwenden. Für jede 
Ratsfrau und jeden Ratsherrn, die oder der dem Verwal-
tungsausschuss angehört, ist eine Vertreterin oder ein Vertre-
ter zu bestimmen. Vertreterinnen und Vertreter, die von der 
gleichen Fraktion oder Gruppe benannt worden sind, vertre-
ten sich untereinander. Ist eine Fraktion oder Gruppe nur 
durch ein Mitglied im Verwaltungsausschuss vertreten, so 
kann von ihr eine zweite Vertreterin oder ein zweiter Vertreter 
bestimmt werden. § 39 a Satz 1 und § 51 Abs. 9 Sätze 2 und 
3 gelten entsprechend. 
 
(4) Nach Ablauf der Wahlperiode führt der Verwaltungsaus-
schuss seine Tätigkeit bis zur ersten Sitzung des neu gebilde-
ten Verwaltungsausschusses fort. Das gleiche gilt bei Auflö-
sung des Rates. 
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Hauptsatzung alte Fassung Hauptsatzung neue Fassung 
 

§ 5 
Der Rat der Stadt  

 
(1) Der Rat ist das Hauptorgan der Landeshauptstadt Han-

nover. Ratsmitglieder sind die in ihn gewählten Rats-
frauen und Ratsherren sowie kraft Amtes die Oberbür-
germeisterin oder der Oberbürgermeister. 

 
(2) Die Ratsmitglieder üben ihre Tätigkeit im Rahmen der 

Gesetze nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf 
das Gemeinwohl geleiteten Überzeugung aus. Sie sind 
an Verpflichtungen, durch welche die Freiheit ihrer Ent-
schließungen als Ratsmitglieder beschränkt wird, nicht 
gebunden. 

 
(3) Die Ratsfrauen und Ratsherren sind als Einzelpersonen 

nicht berechtigt, in den Gang der Verwaltung einzugrei-
fen. Zum Zwecke der Überwachung und zum Zwecke 
der eigenen Unterrichtung kann jede Ratsfrau und jeder 
Ratsherr von der Oberbürgermeisterin oder dem Ober-
bürgermeister die erforderlichen Auskünfte in allen An-
gelegenheiten der Gemeinde verlangen. Auf Verlangen 
von einem Viertel der Mitglieder des Rates oder von ei-
ner Fraktion oder Gruppe ist einzelnen Ratsfrauen oder 
Ratsherren Einsicht in die Akten zu gewähren. Diese 
Rechte gelten nicht für Angelegenheiten, die der Ge-
heimhaltung unterliegen (§ 5 Absatz 3 Satz 1 NGO). 

 
 

§ 7 
Verwaltungsausschuss  

 
(1) Der Verwaltungsausschuss besteht aus 

a) der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeis-
ter als Vorsitzender oder Vorsitzendem, 

b) zehn Beigeordneten (einschließlich Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeistern), 

c) den Mitgliedern nach § 51 Abs. 3 Satz 1 NGO, 
d) den Beamtinnen und Beamten auf Zeit nach § 81 

Abs. 1 NGO. 
Die Mitglieder zu c) und d) haben beratende Stimme. 

 
(2) Für jede Ratsfrau und jeden Ratsherrn, die oder der dem 

Verwaltungsausschuss angehört, ist eine Vertreterin o-
der ein Vertreter zu bestimmen. Vertreterinnen und Ver-
treter, die der gleichen Fraktion oder Gruppe angehören, 
vertreten sich untereinander. Ist eine Fraktion oder 
Gruppe nur durch ein Mitglied im Verwaltungsausschuss 
vertreten, so kann von ihr eine zweite Vertreterin oder 
ein zweiter Vertreter bestimmt werden. 

 
(3) Die Sitzungen des Verwaltungsausschusses sind nicht 

öffentlich. Jede Ratsfrau und jeder Ratsherr ist berech-
tigt, an den Sitzungen des Verwaltungsausschusses als 
Zuhörerin oder Zuhörer teilzunehmen. Für Zuhörerinnen 
und Zuhörer gilt § 26 NGO entsprechend. 

 
 

§10 
Anhörungsrechte des Stadtbezirksrates  

 
(1) Die Stadtbezirksräte sind zu allen wichtigen Fragen des 

eigenen und des übertragenen Wirkungskreises, die den 
Stadtbezirk berühren, rechtzeitig zu hören.  

 
 

(im Übrigen  bleibt § 10 unverändert) 

 
§ 5 

Der Rat der Stadt  
 
unverändert 
 
 
 
 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Ratsfrauen und Ratsherren sind als Einzelpersonen 

nicht berechtigt, in den Gang der Verwaltung einzugrei-
fen. Zum Zwecke der eigenen Unterrichtung kann jede 
Ratsfrau und jeder Ratsherr von der Oberbürger-
meisterin oder dem Oberbürgermeister die erforderli-
chen Auskünfte in allen Angelegenheiten der Gemeinde 
verlangen. Auf Verlangen von einem Viertel der Mitglie-
der des Rates oder von einer Fraktion oder Gruppe ist 
einzelnen Ratsfrauen oder Ratsherren Einsicht in die Ak-
ten zu gewähren. Diese Rechte gelten nicht für Angele-
genheiten, die der Geheimhaltung unterliegen (§ 5 Ab-
satz 3 Satz 1 NGO). 

 
 

§ 7 
Verwaltungsausschuss  

 
(1) Der Verwaltungsausschuss besteht aus 

a) der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeis-
ter als Vorsitzender oder Vorsitzendem, 

b) zehn Beigeordneten (einschließlich Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeistern), 

c) den Mitgliedern nach § 51 Abs. 4 Satz 1 NGO, 
d) den Beamtinnen und Beamten auf Zeit nach § 81 

Abs. 1 NGO. 
Die Mitglieder zu c) und d) haben beratende Stimme. 

 
(2) Für jede Ratsfrau und jeden Ratsherrn, die oder der dem 

Verwaltungsausschuss angehört, ist eine Vertreterin o-
der ein Vertreter zu bestimmen. Vertreterinnen und Ver-
treter, die von der gleichen Fraktion oder Gruppe be-
nannt worden sind, vertreten sich untereinander. Ist eine 
Fraktion oder Gruppe nur durch ein Mitglied im Verwal-
tungsausschuss vertreten, so kann von ihr eine zweite 
Vertreterin oder ein zweiter Vertreter bestimmt werden. 

 
unverändert 
 
 
 
 
 
 

§10 
Anhörungsrechte des Stadtbezirksrates  

 
(1) Die Stadtbezirksräte sind zu allen wichtigen Fragen des 

eigenen und des übertragenen Wirkungskreises, die den 
Stadtbezirk in besonderer Weise berühren, rechtzeitig zu 
hören.  

 
(im Übrigen  bleibt § 10 unverändert) 
 

 


